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kung Gilching, an Herrn Harald Gemmel erteilt. Öf-
fentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange 
werden, soweit sie der behördlichen Prüfung un-
terliegen, durch das Vorhaben nicht verletzt.

Ihr Recht

(Rechtsbehelfsbelehrung)

 
Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erhe-
ben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe dieses Bescheides beim
 
Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Bayerstraße 30, 80335 München
(Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 Mün-
chen),
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhe-
ben. Die Klage kann beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München auch elektronisch nach 
Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmenden Bedingungen erhoben werden.
 
In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklag-
ten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie ei-
nen bestimmten Antrag stellen und die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Be-
scheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in 
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablich-
tungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

 ∙ Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

 ∙ Nähere Informationen zur elektronischen 
Klageerhebung sind der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

 ∙ Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be-
kanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2
Satz 6 BayBO).
 
Die Verfahrensakte zum Bauvorhaben kann im 
Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter 08151/148-
355 im Zimmer 279 eingesehen werden.

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

 ◆ Satzung über die Benutzung der Obdach-

losenunterkunft der Stadt Starnberg (Obdach-

losenunterkunftsbenutzungssatzung) 

vom 06. Februar 2019

Die Stadt Starnberg erlässt aufgrund von Art. 23 
und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Au-
gust 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zu-
letzt geändert durch § 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 
15. Mai 2018 (GVBl. S. 260), folgende Satzung: 

I. Allgemeines 

§ 1 

Öffentliche Einrichtung – Zweckbestimmung

(1) Zur vorübergehenden Unterbringung Obdach-
loser unterhält die Stadt Starnberg dafür be-
stimmte und geeignete Räume als Obdachlo-
sennotunterkünfte.

(2) Die Stadt betreibt Notunterkunftsräume in 
Form einer Gemeinschaftsunterkunft in der Pe-
tersbrunner Straße 3c in Starnberg als öffentli-
che Einrichtung. Sie dient insbesondere dazu, 
obdachlosen Personen, denen es nicht gelingt, 
sich selbst anderweitig Unterkunft zu verschaf-
fen und bei denen alle anderen Hilfsmittel er-
schöpft sind, eine vorübergehende Unterkunft 
einfacher Art zu gewährleisten.

(3) Obdachlosenunterkünfte im Sinne dieser Sat-
zung sind auch Gebäude, Wohnungen und 
Räume, in die der Betroffene von der Stadt ein-
gewiesen wird.

§ 2 

Begriff der Obdachlosigkeit 

(1) Obdachlos im Sinn dieser Satzung ist, 

1. wer ohne Unterkunft ist, 

2. wem der Verlust seiner ständigen oder vorü-
bergehenden Unterkunft unmittelbar droht, 

3. wessen Unterkunft nach objektiven 
Anforderungen derart unzureichend ist, dass 
sie keinen menschenwürdigen Schutz vor 
den Unbilden der Witterung bietet oder die 
Benutzung der Unterkunft mit gesundheitli-
chen Gefahren verbunden ist, 

4. und wer nicht in der Lage ist, für sich, sei-
nen Ehegatten und seine nach § 1602 BGB 
unterhaltsberechtigten Angehörigen, mit 
denen er gewöhnlich zusammenlebt, aus 
eigenen Kräften eine Unterkunft zu beschaf-
fen. 

(2) Obdachlos im Sinn dieser Satzung ist nicht, 

1. wer freiwillig ohne Unterkunft ist, 

2. wer zwar wohnungslos ist aber sich ander-
weitig eine, wenn auch nur vorübergehende, 
Unterkunft verschafft hat oder verschaffen 
kann. 

3. wer sich als Minderjähriger 
dem Bestimmungskreis der 
Personensorgeberechtigten entzogen hat 
und deshalb nach § 42 SGB VIII in die Obhut 
des Jugendamtes zu nehmen ist. 

II. Benutzung der Unterkünfte 

§ 3 

Aufnahme in eine Notunterkunft und 

Begründung eines öffentlich-rechtlichen 

Nutzungsverhältnisses 

1. Räume in der Notunterkunft dürfen auf Antrag 
nur von Personen bezogen werden, deren Auf-
nahme die Stadt schriftlich verfügt hat (Benut-
zer). Ein Rechtsanspruch auf die Unterbringung 
in einer bestimmten Unterkunft oder auf Zu-
weisung von Räumen bestimmter Art und Grö-
ße besteht nicht. 

2. Antragsteller und Benutzungsberechtigte sind 
verpfl ichtet, der Stadt wahrheitsgemäße Aus-
künfte über ihre Einkommens-, Vermögens- 
und Familienverhältnisse zu geben und die An-
gaben zu belegen. 

3. Durch die Aufnahme in die Notunterkunft wird 
ein öffentlich-rechtliches Nutzungsverhältnis 
begründet. Ein privatrechtliches Mietverhältnis 
wird durch die Aufnahme nicht begründet. 

4. Die Benutzung ist gebührenpfl ichtig. Die nähe-
ren Einzelheiten regelt eine gesonderte Gebüh-
rensatzung. 

5. Die Aufnahme kann befristet, stets widerrufl ich 
sowie unter Aufl agen und Bedingungen ange-
ordnet werden. Insbesondere kann die Aufl age 
gemacht werden, dass die Notunterkunftsräu-
me innerhalb einer bestimmten Frist zu bezie-
hen oder zu räumen sind.

6. In den Räumen der Notunterkunft können ein 
oder mehrere Benutzer gleichen Geschlechts, 
auch wenn sie nicht verwandt oder verschwä-
gert sind, aufgenommen werden. Sie besteht 
aus einzelnen Wohnräumen und gemeinschaft-
lich zu benutzende Räume, insbesondere Kü-
che, Bad und WC. 

§ 4

Nachweis der ärztlichen Untersuchung

Vor Aufnahme hat der Antragsteller von sich 
aus auf mögliche Gefährdungen anderer Benut-
zer (durch ansteckende Krankheiten usw.) hinzu-
weisen. Unbeschadet hiervon kann die Stadt bei 
diesbezüglichen konkreten Anhaltspunkten vor 
der Aufnahme den Nachweis durch ein ärztliches 
Zeugnis verlangen, dass ärztliche Bedenken ge-
genüber der Benutzung der Einrichtung nicht be-
stehen. 

§ 5

Benutzung der überlassenen Räume

und Hausrecht

1. Die als Notunterkunft überlassenen Räume 
dürfen nur vom Benutzer und den mit ihm ein-
gewiesenen Personen und nur zu Wohnzwe-
cken genutzt werden. 

2. Der Benutzer der Unterkunft ist verpfl ichtet, 
die ihm zugewiesenen Räume samt dem über-
lassenen Zubehör und die Gemeinschaftsräu-
me pfl eglich zu behandeln und für eine pfl egli-
che Behandlung durch die mit ihm eingewiese-
nen Personen Sorge zu tragen. Nach Beendi-
gung des Benutzungsverhältnisses sind diese 
in dem Zustand herauszugeben, in dem sie bei 
Beginn übernommen wurden. 

3. Veränderungen an der zugewiesenen Unter-
kunft und dem überlassenen Zubehör dürfen 
nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Stadt 
vorgenommen werden. 

4. Bei vom Benutzer ohne Zustimmung der Stadt 
vorgenommenen baulichen oder sonstigen Ver-
änderungen kann die Stadt diese auf Kosten 
des Benutzers beseitigen und den früheren Zu-
stand wieder herstellen lassen. 

5. Sollten die Benutzer der Obdachlosenunter-
kunft durch ihr Verhalten dazu beitragen, dass 
die anfallenden Nebenkosten (z.B. für Strom, 
Wasser, Heizung) unverhältnismäßig hoch sind 
und erheblich über den festgesetzten Pau-
schalbeträgen liegen, so haben sie für die tat-
sächlich entstandenen Kosten aufzukommen. 
Die Stadt kann die erhöhten Beträge anhand 
von Durchschnittswerten oder Schätzungen er-
heben.

6. Die Stadt kann darüber hinaus die erforderli-
chen Maßnahmen ergreifen, um den Einrich-
tungszweck zu erreichen. 

7. Die Beauftragten der Stadt sind gemäß Art. 24 
Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) berechtigt, die Unterkünfte in an-
gemessenen Abständen werktags in der Zeit 
von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu betreten. Bei 
Gefahr im Verzug kann jede Unterkunft jeder-
zeit betreten werden. 

§ 6

Allgemeine Pfl ichten

1. Die Benutzungsberechtigten haben sich im Be-
reich der Unterkunftsräume und dem gesam-
ten Gebäude so zu verhalten, dass niemand 
geschädigt, gefährdet oder in sonstiger Wei-
se in seinen Belangen mehr als unvermeidbar 
beeinträchtigt wird. Vor allem besteht die Ver-
pfl ichtung zur Wahrung des Hausfriedens und 
zur Bewahrung von Ruhe und Ordnung, zur Er-
haltung der überlassenen Wohngelegenheit in 
einwandfreiem Zustand, zur Einhaltung der mit 
der Benutzungsgenehmigung erteilten Aufl a-
gen und zur Einhaltung einer eventuell ausge-
gebenen Hausordnung. In der Zeit von 22.00 
Uhr bis 06.00 Uhr gilt die Nachtruhe.

2. Sie sind verpfl ichtet, die Unterkunftsräume 
samt dem überlassenen Zubehör im Rahmen 
der durch ihre bestimmungsgemäße Verwen-
dung bedingten Abnutzung instand zu halten 
und für ausreichende Lüftung und Heizung der 
überlassenen Unterkunft zu sorgen. Dient die 
Einrichtung mehreren Benutzern, so haben sie 
die Reinigung im wöchentlichen Wechsel vor-
zunehmen. 

3. Bestandteile und Einrichtungen des Hauses 
und der Verfügungswohnung, ferner alle Ge-
meinschaftseinrichtungen sind schonend zu 
behandeln und nur zweckentsprechend zu ge-
brauchen. Für vorsätzlich und grob fahrlässige 
Beschädigungen, Verunreinigungen und Zerstö-
rung ist in jedem Fall Schadensersatz zu leis-
ten. Daneben haften die Schadenverursacher 
gesamtschuldnerisch. 

4. Die Benutzer sind verpfl ichtet, Schäden an der 
Obdachlosenunterkunft, insbesondere den Un-
terkunftsräumen und den Gemeinschaftsein-
richtungen sowie das Auftreten von Ungeziefer 
unverzüglich der Stadt anzuzeigen. 

5. Ausbesserungen, bauliche Veränderungen und 
sonstige Vorkehrungen, die zur Erhaltung der 
Obdachlosenunterkunft, der Gefahrenabwehr 
oder zur Beseitigung von Schäden erforderlich 
sind oder der Modernisierung dienen, bedürfen 
keiner Zustimmung der Benutzer. Diese haben 

 ◆ Bekanntgabe öffentlicher Ausschreibungen;
EU-weite Ausschreibung nach VOB/A;
Erweiterung Landratsamt Starnberg

Der Landkreis Starnberg weist darauf hin, dass 
am 08.02.2019 eine Bekanntmachung über die 
EU-weite Ausschreibung für untenstehende Leis-
tung an das Internetportal des Amtes für Veröf-
fentlichungen der Europäischen Union (http://si-
map.europa.eu) auf elektronischem Weg übermit-
telt wurde:

Erweiterung Landratsamt Starnberg; Kanal / 

Tiefbau, TGA und Außentrassen (ELS_EU_2/19),

Offenes Verfahren

Es wird gebeten, entsprechende Informationen 
aus dieser Veröffentlichung zu entnehmen. Die
Vergabeunterlagen sind in elektronischer Form auf 
der Vergabeplattform https://www.subreport.de/
E23611319 zum Download bereit gestellt.

Starnberg, 11.02.2019

LANDRATSAMT STARNBERG
KARL ROTH, LANDRAT

 ◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 12.02.2019 die Bauge-
nehmigung für den Neubau eines Zweifamilien-
hauses auf dem Grundstück FlNr. 1406/4, Gemar-
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die betreffenden Räume nach rechtzeitiger An-
kündigung zugänglich zu machen und die Ar-
beiten nicht zu verhindern oder zu verzögern. 
Bei drohenden Gefahren ist eine Ankündigung 
nicht notwendig. 

6. Die in eine Obdachlosenunterkunft eingewie-
senen Personen sind verpfl ichtet, Müll und Ab-
fall regelmäßig nach Maßgabe der in der Stadt 
Starnberg geltenden Vorschriften über die Ab-
fallentsorgung zu entsorgen und zu trennen. 

§ 7 

Besondere Pfl ichten 

Den Benutzern ist untersagt: 

1. Die Aufnahme nicht zugewiesener Personen in 
die Verfügungsunterkunft.

2. Die Überlassung der Unterkunft an nicht zuge-
wiesene Personen.

3. Die ihnen zugewiesenen Räume mit anderen 
Benutzern ohne vorherige, jederzeit widerruf-
liche, schriftliche Genehmigung der Stadt zu 
tauschen.

4. Die Räume zu anderen als zu Wohnzwecken, 
insbesondere zu gewerblichen oder berufl ichen 
Zwecken zu nutzen.

5. Bauliche Änderungen vorzunehmen und die Er-
weiterung oder Änderung der Versorgungslei-
tungen für Strom und Wasser.

6. Freiantennen jeglicher Art ohne vorherige, je-
derzeit widerrufl iche, schriftliche Genehmigung 
der Stadt anzubringen.

7. Holzöfen, Ölöfen, Gasherde, Gasraumheizöfen, 
Elektroöfen, Elektroherde und Campingkocher 
aufzustellen und zu betreiben. Ausgenommen 
davon sind die von der Stadt bereitgestellten 
Geräte.

8. Das Lagern von Altmaterialien, leicht entzündli-
chen Stoffen, feuergefährlichen Gegenständen 
und Stoffen.

9. Sachen aller Art, insbesondere Fahr- und Mo-
torräder in den Fluren, im Treppenhaus sowie 
den Gemeinschaftseinrichtungen abzustellen 
oder zu lagern.

10. Kraftfahrzeuge und Motorräder außerhalb der 
dafür vorgesehenen Stellplätzen zu parken.

11. Auf dem Grundstück der Obdachlosenunter-
kunft nicht fahrbereite Kraftfahrzeuge und Mo-
torräder abzustellen oder instand zu setzen.

12. Das Abhalten geräuschvoller Veranstaltun-
gen sowie der ruhestörende Betrieb von Fern-
seh-,Radio- und sonstigen Musikgeräten.

13. In den Unterkunftsräumen Wäsche zu wa-
schen oder zu trocknen.

14. Im gesamten Bereich der Unterkunft Tiere zu 
halten.

15. Zur Vermeidung von Brandgefahr dürfen weder 
in den Unterkünften, den Kellerräumen, den 
Dachböden noch auf dem Grundstück, leicht 
entzündliche und feuergefährliche Stoffe aufbe-
wahrt werden.

16. Die Heizungen an außerhalb der dafür vorgese-
henen Steckdosen mit Temperaturfühler anzu-
schließen.

17. Im gesamten Bereich der Unterkunft (Gebäu-
de, Gemeinschaftsunterkunft und Unterkunfts-
räume) zu rauchen.

18. Materialien jeglicher Art an den Wänden mit 
Nägeln/Pinnadeln usw. zu befestigen.

19. Jede Verunreinigung innerhalb und außerhalb 
der Wohnung, insbesondere die Verunreini-
gung der Wasserversorgungsanlagen und der 
Toilette.

III. Änderung und Beendigung des 

Benutzungsverhältnisses 

§ 8 

Um- und Ausquartierung 

(1) Die Benutzungsgenehmigung ist in der Regel 
befristet erteilt. Die Stadt kann die Zuweisung 

der Unterkunft zurücknehmen oder die Benut-
zer durch Wegnahme von Räumen in der Be-
nutzung einschränken oder in Räume der glei-
chen oder einer anderen Unterkunftsanlage 
umquartieren, wenn 

1. Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen 
oder 

2. sie in einem schwerwiegenden Fall oder 
wiederholt trotz Mahnung gegen die 
Bestimmungen der §§ 6 und 7 dieser 
Satzung verstoßen oder 

3. die Unterkunft im Zusammenhang mit 
Umbau-, Erweiterungs-, Erneuerungs- oder 
Instandsetzungsarbeiten geräumt werden 
muss, 

4. die Unterkünfte nicht von allen in der 
Aufnahme aufgeführten Personen bezogen 
werden oder sich die Zahl der eingewiese-
nen Personen vermindert oder 

5. der Hausfrieden nachhaltig gestört wird. 

(2) Lässt eine Umquartierung keine Besserung der 
Verhältnisse erwarten und liegen die Voraus-
setzungen des Abs. 1 Nr. 2 vor, so können Be-
nutzer auch ausquartiert werden. 

§ 9 

Beendigung des Benutzungsverhältnisses 

(1) Die Benutzerinnen/die Benutzer können das 
Benutzungsverhältnis ohne Einhalten einer Frist 
durch unverzügliche Mitteilung an die Stadt 
Starnberg beenden. Die Zuweisung wird so-
dann zum beantragten Zeitpunkt aufgehoben.

(2) Das Benutzungsverhältnis endet bei Tod einer 
Benutzerin/eines Benutzers mit dem Ablauf 
des Tages, an dem der Todesfall eingetreten 
ist.

(3) Die Stadt Starnberg kann die Zuweisung aufhe-
ben, wenn

1. die Benutzerin/der Benutzer ihren/sei-
nen Auskunftspfl ichten kraft Gesetzes 
bzw. gemäß § 3 Nr. 2 der Satzung nicht 
nachkommen, insbesondere wenn er/sie 
sich weigert, Auskünfte über ihre/seine 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
zu erteilen,

2. die Benutzerin/der Benutzer es unterlässt, 
sich ernsthaft um einen Wohnraum zu 
bemühen. Hierüber können von der Stadt 
Starnberg Nachweise verlangt werden,

3. die Benutzerin/der Benutzer sich grundlos 
weigert, einen Antrag auf Vormerkung 
für eine öffentlich-geförderte Wohnung 
(Sozialwohnungsantrag) zu stellen, eine 
andere nachgewiesene Wohnung zu 
zumutbaren Bedingungen selber anzumie-
ten oder wenn er/sie eine vorgeschlage-
ne Sozialwohnung unberechtigt ablehnt 
bzw. sich zu Auswahlvorschlägen für 
Sozialwohnungen nicht äußert,

4. eine Benutzerin/ein Benutzer über eigen-
nutzbares oder verwertbares Haus- bzw. 
Wohnungseigentum verfügt oder sonst 
wirtschaftlich in der Lage ist, sich selbst 
mit Wohnraum zu versorgen. Das ist ins-
besondere der Fall, wenn die Benutzerin/ 
der Benutzer über ein ausreichendes 
Einkommen verfügt und keine sonsti-
gen Hinderungsgründe bestehen. Ein 
ausreichendes Einkommen wird ange-
nommen, wenn der Benutzer trotz 
Aufforderung sich weigert, über seine 
Einkommensverhältnisse Auskunft zu ertei-
len.

5. die Unterkunft von der Antragstellerin/
dem Antragsteller bzw. deren/dessen 
Familienangehörigen nicht bezogen wird 
oder nicht mehr tatsächlich genutzt wird,

6. die Unterkunft nicht von allen in dem 
Bescheid aufgeführten Personen bezogen 
wird, oder sich die Zahl der aufgeführten 
Personen vermindert hat,

7. eine Benutzerin/ ein Benutzer sich ander-
weitig mit Wohnraum versorgt hat,

8. eine Benutzerin/ ein Benutzer ungeachtet 
einer Abmahnung einen satzungswidri-
gen oder sonst pfl ichtwidrigen Gebrauch 
der Unterkunft fortsetzt oder wenn 
eine Benutzerin/ ein Benutzer schuld-
haft in einem solchen Maß ihre/ seine 
Verpfl ichtungen verletzt, insbesondere den 

Hausfrieden so nachhaltig stört, dass der 
Stadt Starnberg oder einem Vermieter eine 
Fortsetzung des Benutzungsverhältnisses 
nicht zugemutet werden kann,

9. eine Benutzerin/ein Benutzer die 
Benutzungsgebühr nicht oder wiederholt 
nicht vollständig oder zu spät entrichtet,

10. Sanierungs-, Modernisierungs-, 
Abbrucharbeiten oder die Aufl ösung einer 
Unterkunft bevorstehen,

11. die Stadt Starnberg Wohnraum von einem 
Dritten angemietet hat und diesem gegen-
über zur Räumung verpfl ichtet ist,

12. dies zur Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung erfor-
derlich ist,

13. ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt.

(4) Vor der Beendigung des Benutzungsverhältnis-
ses nach Absatz 3 ist die Benutzerin/ der Be-
nutzer schriftlich anzuhören und auf die Mög-
lichkeit der Beendigung hinzuweisen.

(5) Soweit die erneute bzw. weitere Unterbringung 
von Benutzerinnen und Benutzern, deren Be-
nutzungsverhältnisse nach § 8 Abs. 3 Nrn. 6, 
9, 10, 11 und 12 beendet worden ist, erforder-
lich ist, kann die Begründung eines neuen Be-
nutzerverhältnis in einer anderen Unterkunft er-
folgen, soweit kein eigener Wohnraum zur Ver-
fügung steht.

§ 10 

Räumung und Rückgabe 

(1) Bei Beendigung eines Benutzungsverhältnis-
ses (§ 9) oder wenn eine Um- oder Ausquartie-
rung angeordnet ist (§ 8) sind die überlassenen 
Räume vollständig geräumt und sauber zurück-
zugeben. Alle Schlüssel sind der Stadt heraus-
zugeben. Andernfalls hat die in die Unterkunft 
eingewiesene Person die Kosten für die An-
bringung neuer Schlösser zu tragen. 

(2) Erfüllt der Benutzer die Pfl ichten nach Absatz 1 
nicht, kann die Stadt nach Ablauf von 3 Tagen 
anordnen, dass die erforderlichen Arbeiten auf 
Kosten und Gefahr des Säumigen vorgenom-
men werden (Ersatzvornahme). Die zurückge-
lassenen Gegenstände werden in diesem Fall 
von der Stadt in Verwahrung genommen. Zu-
rückgelassene Gegenstände von geringem 
Wert werden als Abfall entsorgt. Werden die in 
Verwahrung genommenen Sachen spätestens 
3 Monate nach Beendigung des Nutzungsver-
hältnisses nicht abgeholt, wird unwiderleglich 
vermutet, dass der Benutzer das Eigentum da-
ran aufgegeben hat. Die Gegenstände werden 
dann der Abfallverwertung zugeführt. 

(3) Die Stadt kann ausnahmsweise dem früheren 
Benutzer auf Antrag eine den Umständen nach 
angemessene Frist zur Räumung der Obdach-
losenunterkunft gewähren. Durch Gewährung 
oder Verlängerung von Räumungsfristen wird 
eine Beendigung des Benutzungsverhältnisses 
nicht zurückgenommen. 

(4) Im Falle des § 9 Abs. 2 Nr. 3 wird die Woh-
nung geräumt und die zurückgelassenen Ge-
genstände der Abfallverwertung zugeführt.
§ 10 Abs. 2 gilt hierfür entsprechend. 

§ 11 

Haftung 

(1) Die Benutzer haften nach den allgemeinen Be-
stimmungen für alle Schäden an dem Gebäu-
de, an der Obdachlosenunterkunft, insbeson-
dere an den ihnen überlassenen Räumen und 
den Gemeinschaftseinrichtungen, soweit sie 
von ihnen oder von Dritten, die sich auf Einla-
dung des Benutzers in der Unterkunft aufhal-
ten, verursacht wurden. 

(2) Die Stadt haftet für Schäden, die sich aus dem 
Benutzen der öffentlichen Einrichtung ergeben 
nur dann, wenn ihren Bediensteten oder weite-
ren Personen, derer sich die Stadt zur Erfüllung 
ihrer Verpfl ichtungen bedient, Vorsatz oder gro-
be Fahrlässigkeit zur Last fallen. 

(3) Für Personen und Sachschäden, die den Be-
nutzern der Einrichtung durch Dritte zugefügt 
werden, haftet die Stadt nicht. Dies gilt auch 
für Schäden, die sich die Benutzer der Unter-
kunft bzw. deren Besucher selbst gegenseitig 
zufügen. 

§ 12 

Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO) kann mit einer Geld-
buße belegt werden, wer 

1. den in § 5 Nr. 1, § 6 Nr. 1 und 5 sowie § 7 
enthaltenen Geboten und Verboten bezüg-
lich der Benutzung der Notunterkunft und 
des Verhaltens im Bereich der Notunterkunft 
zuwiderhandelt, 

2. die in § 6 Nr. 4 vorgeschriebene Anzeige 
nicht erstattet oder 

3. entgegen § 5 Nr. 6 das Betreten der 
Unterkunftsräume nicht gestattet. 

§ 13 

Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser 
Satzung bestehenden Verpfl ichtungen Anord-
nungen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vor-
geschriebenen Handlungen, eines Duldens 
oder Unterlassens gelten die Vorschriften des 
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetzes (BayVwZVG). 

§ 14

Aufsicht

Die in die Obdachlosenunterkunft eingewiesenen 
Personen sind verpfl ichtet, den Anordnungen des 
Beauftragten der Stadt Starnberg zur Aufrechter-
haltung oder Wiederherstellung der Ordnung in 
den Unterkünften nachzukommen. Insofern ist die 
Person berechtigt, die zugewiesenen Räumlichkei-
ten zu betreten.

§ 15 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Starnberg, 06.02.2019

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

 ◆ Satzung der Stadt Starnberg über die 

Er he bung von Gebühren für die Benutzung 

der Obdachlosenunterkünfte vom 06. Februar 

2019

Die Stadt Starnberg erlässt aufgrund von Art. 2 
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 8 des Kom-
munalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung  vom 4. April 1993 (GVBl S. 
264), zuletzt geändert  durch Gesetz vom 26. Juni 
2018 (GVBl. S. 449), folgende Gebührensatzung: 

§ 1

Gebührenpfl icht und Benutzungsverhältnis

Für die Benutzung der städtischen Obdachlosen-
unterkünfte erhebt die Stadt Starnberg Benut-
zungsgebühren nach Maßgabe dieser Satzung. 

§ 2 

Gebührenschuldner/-schuldnerin

(1) Gebührenschuldner/-schuldnerin ist die Person, 
die eine ihr zugewiesene Unterkunft vom Tage 
der Einweisung an bis zum tatsächlichen Aus-
zug nutzt. 

 
(2) Mehrere Personen, die die Räumlichkeiten im 

Rahmen eines gemeinsamen Haushaltes nut-
zen, haften als Gesamtschuldner. 

§ 3

Entstehen und Fälligkeit der Gebührenschuld

(1) Die Gebührenpfl icht entsteht ab dem Tag der 
Einweisung in die Unterkunft. Sie endet in der 
Regel mit Ablauf des Einweisungsbescheids. 
Werden die Räume nicht am Tag des Weg-
zuges bzw. der Räumung, sondern verspätet 
übergeben oder werden die Schlüssel verspä-
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tet an die Stadt zurückgegeben aus Gründen, 
die der Räumende zu vertreten hat, so bleibt 
die Gebührenpfl icht bis zur Übergabe der Un-
terkunft und Rückgabe der Schlüssel bestehen. 

 
(2) Die Gebühren werden zum Ersten des jeweili-

gen Monats bzw. am Tag der Einweisung fällig. 
Bei dauerhafter Unterbringung können Voraus-
zahlungen verlangt werden. 

 
(3) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebühren-

bescheid festgesetzt. 

§ 4 

Gebührensätze

(1) Die Gebührenhöhe für die Nutzung der Un-
terkunft „Petersbrunner Straße 3c“ beträgt 
437,20 € pro Bett/pro Monat. In der Gebühr 
sind die Nebenkosten der Nutzung bereits ent-
halten. 

 
(2) Bei Zuweisung auf Plätze in Unterkünften des 

Beherbergungsgewerbes, in Wohnheimen 
oder in Übergangseinrichtungen, die die Stadt 
anmietet, entspricht die Gebührenhöhe pro Tag 
dem vom Betreiber verlangten Tagessatz.

(3) Wird eine angemietete Wohnung als Obdach-
losenunterkunft zur Verfügung gestellt, so ent-
spricht  die monatliche Gebühr der anfallenden 
Bruttokaltmiete aus dem Mietvertrag.

(4) Stellt die Stadt Starnberg eine eigene Woh-
nung zur Verfügung, so entspricht die Gebühr 
dem Betrag der vom städtischen Liegenschaft-
samt veranschlagten Bruttokaltmiete.

(5) Sollten die Benutzer der Obdachlosenunter-
kunft durch ihr Verhalten dazu beitragen, dass 
die anfallenden Nebenkosten (z.B. Strom, Was-
ser, Heizung) unverhältnismäßig hoch sind und 
erheblich über den festgesetzten Pauschalbe-
trägen liegen, so haben sie für die tatsächlich 
entstandenen Kosten aufzukommen. Die Stadt 
kann die erhöhten Beträge anhand von Durch-
schnittswerten oder Schätzungen erheben.

(6) Entsteht die Gebührenpfl icht nicht zum ersten 
eines Monats, so beträgt die Gebühr 1/30 für 
jeden genutzten Tag.

§ 5 

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Starnberg, 06.02.2019

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

 ◆ Änderungssatzung zur Satzung über Son-

dernutzung an Gemeindestraßen vom

06. Fe bru ar 2019

Die Stadt Starnberg erlässt auf Grund Art. 23 und 
24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796,
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2
Abs. 3 des Gesetzes vom 15. Mai 2018 (GVBl.
S. 260) i. V. mit Art. 18 Abs. 2 a und Art. 22 a des 
Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 
1981 (BayRS V S. 731) BayRS 91-1-B, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 31 Juli 2018 (GVBl.
S. 672) folgende Satzung

§ 1

Die Satzung über Sondernutzung an Gemein-
destraßen vom 27. September 1993 wird wie folgt 
geändert:

1) § 12 der Satzung erhält folgende Fassung: 

„§ 12

Gebühren

1) Für den Erlaubnis-, Versagungs- oder Wider-
rufsbescheid werden Verwaltungsgebühren 
nach dem Bayerischen Kostengesetz und 

der Kostensatzung der Stadt Starnberg erho-
ben.

2) Für die Sondernutzung selbst sind Gebühren 
nach der Sondernutzungsgebührensatzung 
der Stadt Starnberg zu entrichten.

3) Neben den Gebühren sind alle Kosten 
zu ersetzen, die der Stadt als Träger der 
Straßenbaulast zusätzlich entstehen. Die 
Stadt kann angemessene Vorschüsse und 
Sicherheiten verlangen. 

2) § 13 wird gestrichen

3) § 14 wird gestrichen

4) Anlage „Gebührentarif“ zu § 12 Abs.2 wird ge-
strichen

§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Starnberg, 06.02.2019

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

 ◆ Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Sondernutzung an öffentlichen 

Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt 

Starnberg vom 06. Februar 2019

Die Stadt Starnberg erlässt auf Grund von Artikel 
18 Abs. 2a des Bayerisches Straßen- und Wegege-
setz (BayStrWG), in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. Oktober 1981 (BayRS V S. 731) Bay-
RS 91-1-B, zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. 
Juli 2018 (GVBl. S. 672) und von § 8 Abs. 3 Bun-
desfernstraßengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
29. November 2018 (BGBl. I S. 2237) und von
Art. 23 und 24 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 Abs. 3 des 
Gesetzes vom 15. Mai 2018 (GVBl. S. 260), fol-
gende Satzung

§ 1

Gebührengegenstand

Für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen der Stadt Starnberg werden 
Gebühren nach dieser Satzung erhoben. Auch für 
nicht erlaubte Sondernutzungen werden Sonder-
nutzungsgebühren erhoben.

§ 2

Gebührenhöhe

1) Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach 
dem in der Anlage beigefügten Gebührenver-
zeichnis. 

2) Bei Sondernutzungen, für die das Gebühren-
verzeichnis Rahmensätze vorsieht oder die 
nicht im Gebührenverzeichnis aufgeführt sind, 
bemessen sich die Gebühren im Einzelfall 
nach Art und Ausmaß der Einwirkung auf die 
Straße und den Gemeingebrauch sowie nach 
dem wirtschaftlichen Interesse des Gebühren-
schuldners.

3) Bei der Gebührenberechnung werden Flächen- 
und Längenmaße auf volle Quadratmeter auf-
gerundet, soweit nicht die Maße im Gebühren-
verzeichnis exakt festgelegt sind. Ergeben sich 
bei der Berechnung Centgebühren, wird auf 
volle Euro aufgerundet.

4) Bei erlaubnispfl ichtigen Sondernutzungen, die 
im Gebührenverzeichnis nicht aufgenommen 
worden sind, richtet sich die Gebühr nach einer 
aufgeführten, vergleichbaren Sondernutzung. 
Fehlt eine solche, wird eine Gebühr von 10,00 
Euro bis 1.000,00 Euro erhoben. 

5) Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesgebüh-
ren sind für jeden angefangenen Berechnungs-
zeitraum in voller Höhe zu entrichten.

§ 3

Gebührenfreiheit

1) Sondernutzungsgebühren entfallen, wenn auf-
grund gesetzlicher Vorschriften unentgeltliche 
Sondernutzung erlaubt ist.

2) Liegt die Ausführung der Sondernutzung im öf-
fentlichen Interesse, so kann Gebührenfreiheit 
oder Gebührenermäßigung gewährt werden. 

3) Beim Vorliegen sonstiger besonderer Umstän-
de kann die Gebühr ermäßigt werden. 

§ 4

Gebührenschuldner

1) Gebührenschuldner ist

a) wem die Sondernutzungserlaubnis erteilt ist,

b) dessen Rechtsnachfolger,

c) wer die Sondernutzung ausübt.

2) Geht die Sondernutzung von einem Grund-
stück aus, so ist Gebührenschuldner auch der 
Eigentümer oder der dinglich Nutzungsberech-
tigte des Grundstücks.

3) Bei Baumaßnahmen sind sowohl die ausfüh-
rende Baufi rma als auch der Bauherr Gebüh-
renschuldner.

4) Mehrere Gebührenschuldner haften als Ge-
samtschuldner.

§ 5

Entstehen der Gebührenschuld und Fälligkeit

1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Erteilung 
der Erlaubnis und wenn eine solche noch nicht 
erteilt wurde mit der erstmaligen Ausübung 
der Sondernutzung und ist zu diesem Zeitpunkt 
auch zur Zahlung fällig.

2) Steht die Dauer der Sondernutzung bei der Er-
teilung der Erlaubnis noch nicht fest und er-
folgt die Gebührenfestsetzung daher nachträg-
lich, so sind die Gebühren 14 Tage nach Zah-
lungsaufforderung fällig.

3) Bei monatlichen oder in längeren Zeiträumen 
wiederkehrenden Gebühren tritt die Fälligkeit 
jeweils am 3. Werktag der betreffenden Zeite-
inheit ein, frühestens 14 Tage nach der erstma-
ligen Zahlungsaufforderung. 

§ 6

Gebührenerstattung

1) Wird von einer Erlaubnis kein Gebrauch ge-
macht, so können bereits bezahlte Sondernut-
zungen ganz oder teilweise erstattet werden. 

2) Endet die Sondernutzung vor Ablauf des Zeit-
raumes, für den die Sondernutzungsgebühren 
entrichtet wurden, so kann die Gebühr anteilig 
erstattet werden.

3) Die Erstattung ist nur auf schriftlichen Antrag 
möglich. Im Fall des Abs. 1 ist innerhalb eines 
Monats nach dem beabsichtigten Beginn der 
Sondernutzung, sonst innerhalb eines Monats 
nach Beendigung der Sondernutzung der An-
trag zu stellen.

4) Beträge unter 10 Euro werden nicht erstattet. 

§ 8

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Starnberg, 06.02.2019

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

Die Anlage Gebührenverzeichnis

Art der Sondernutzung Berechnung Gebühr 
Baustelleneinrichtungen (z.B. Baubuden, Bauzäune, Baracken,  
Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Hilfseinrichtungen, Baukräne, 
Baugerüste) 

qm und Woche 1,00 Euro, 
Mindestgebühr 
26,00 Euro 

Informationsstand (max. 5 qm) Tag 5,00 Euro  
Informationsstand  über 5 qm (z.B. mit Infomobil, Bus, LKW, Zelt) 
Werbeveranstaltungen 

qm und Tag 1,00 Euro 

Tische und Stühle von Gaststätten qm / Monat 2,50 Euro 
Verkaufsstände, Verkaufsfahrzeuge, Verkaufshütten oder sonstige 
Verkaufseinrichtungen 

Tag 20,00 Euro 

Warenauslagen in Verbindung mit stehendem Gewerbe qm / Monat 2,50 Euro, 
Mindestgebühr 
15,00 Euro 

Verkaufsständer und Geräte zur Selbstbedienung  
(z.B. für Zeitungen, Prospekte und dgl.) 

qm / Monat 5,00 Euro 

Werbeaufsteller, Werbefahnen, Plakatständer Stück / Monat 2,50 Euro 
Schilder an der Stätte der Leistung 
Sonstige Schilder 

 
 Monat 

gebührenfrei 
7,50 Euro 

Schaukästen und Auslagekästen gewerblicher Art, die mehr als 10 cm in 
den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen, Verkaufsautomaten 

jährlich, je 
angefangenem m² 

25,00 Euro 

Straßenmusiker / Künstler Tag 10,00 Euro 
Filmaufnahmen Tag 50,00 Euro  
Abstellen von nicht zugelassenen bzw. nicht betriebsbereiten Fahrzeugen Tag 20,00 Euro 
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 ◆ Bebauungsplan Nr. 8169 für das Grund-

stück Fl.Nr. 10/1 (teilw.), Gemarkung Starn-

berg, südlich des Nepomukwegs;

Ortsübliche Bekanntmachung des Satzungs-

beschlusses

Hiermit wird der vom Bauausschuss am 
06.12.2018 gefasste und vom Stadtrat am 
28.01.2019 bestätigte Satzungebeschluss zum be-
treffenden Bebauungsplan in der Fassung vom 
06.12.2018 ortsüblich bekannt gemacht (§ 10
Abs. 3 des Baugesetzbuches – BauGB).

Der Bebauungsplan mit Begründung sowie der 
zusammenfassenden Erklärung über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnis-
se der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden so-
wie aus welchen Gründen der Bebauungsplan 
nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkei-
ten gewählt wurde, wird während der allgemeinen 
Sprechzeiten im

Rathaus der Stadt Starnberg, 

Vogelanger 2, Zimmer 305,

zu jedermanns Einsicht bereitgehalten; über den 
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Zu-
dem kann er unter www.starnberg.de jederzeit ab-
gerufen werden. Im Bebauungsplan etwa genann-
te DIN-Normen können im Stadtbauamt gleichfalls 
eingesehen werden.

Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntma-
chung in Kraft.

Hinweise:

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden eine beachtli-
che Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, eine beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans sowie beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs beim Zustandekom-
men eines Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb von 1 Jahr seit Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber 
der Stadt Starnberg unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhaltes geltend ge-
macht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 
2 sowie des Abs. 4 BauGB über die Geltendma-
chung von Entschädigungsansprüchen durch An-
trag an die Stadt Starnberg sowie auf das mögli-
che Erlöschen dieser Entschädigungsansprüche, 
wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von 3 
Jahren gestellt wird, wird hingewiesen.

Starnberg, 13.02.2019

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

 ◆ Bebauungsplan Nr. 8184 für das Gebiet 

zwischen Mühlbergstraße, Dr.-Paulus-Weg 

und Mathildenstraße, Gemarkung Starnberg;

Einstellung des Verfahrens

Hiermit wird bekannt gemacht, dass der Bauaus-
schuss in seiner Sitzung am 17.01.2019 das Ver-
fahren zur Aufstellung des betreffenden Bebau-
ungsplans eingestellt hat und somit für die pla-
nungsrechtliche Beurteilung wiederum alleinig
§ 34 des Baugesetzbuches maßgeblich ist.

Starnberg, 14.02.2019

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

 ◆ Bebauungsplan Nr. 8197 für den Bereich 

am südwestlichen Fuß des Schlossbergs 

zwischen Hauptstraße und Vogelanger, 

Gemarkung Starnberg;

Aufhebung der Veränderungssperre

Satzung über die Aufhebung der Satzung zur 

ersten Verlängerung der Satzung über eine 

Veränderungssperre für den Bereich am süd-

westlichen Fuß des Schloßbergs zwischen 

Hauptstraße und Vogelanger, Gemarkung 

Starnberg (Bebauungsplan Nr. 8197)

§ 1

Regelungsinhalt

Die Satzung zur ersten Verlängerung der Satzung 
über eine Veränderungssperre für den Bereich am 
südwestlichen Fuß des Schloßbergs zwischen 
Hauptstraße und Vogelanger, Gemarkung Starn-
berg (Bebauungsplan Nr. 8197) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11.07.2018 wird hiermit auf-
gehoben.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 
BauGB über die Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für durch die Verände-
rungssperre eingetretene Vermögensnachteile so-
wie auf die Vorschriften des § 18 Abs. 3 BauGB 
über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche
bei nicht fristgerechter Geltendmachung wird 
nochmals hingewiesen.

Starnberg, 14.02.2019

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

 ◆ Bebauungsplan Nr. 8197 für den Bereich 

am südwestlichen Fuß des Schlossbergs 

zwischen Hauptstraße und Vogelanger, 

Gemarkung Starnberg;

Einstellung des Verfahrens

Hiermit wird bekannt gemacht, dass der Bauaus-
schuss in seiner Sitzung am 17.01.2019 das Ver-
fahren zur Aufstellung des betreffenden Bebau-
ungsplans eingestellt hat und somit für die pla-
nungsrechtliche Beurteilung wiederum alleinig
§ 34 des Baugesetzbuches maßgeblich ist.

Starnberg, 14.02.2019

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

Kostenlose Beratung und Hilfe für Familien, 

Eltern paare, Jugendliche und Kinder: 
• in der Erziehung • in der Partnerschaft 
• bei schulischen Schwierigkeiten der Kinder 
• bei Ablösungsproblemen von Jugendlichen

Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepfl icht.

Telefon  08151 148 - 388
www.lk-starnberg.de / kijufa
Landratsamt Starnberg

Moosstraße 5 • 82319 Starnberg

Kinder-, Jugend- und
Familienberatungsstelle
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